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STADT OLFEN 14. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES  BETEILIGUNGSVERFAHREN NACH § 4 (1) BAUGB 
  
 
 
 
 
Frühzeitiges Beteiligungsverfahren nach § 4 (1) BauGB: 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, wurden mit Schreiben 
vom 26.09.2014 über die Planung informiert und um Stellungnahme gebeten. Die Ergebnisse dieses frühzeitigen Beteiligungsverfahrens sind auf 
den folgenden Seiten in tabellarischer Form zusammengefasst. 
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F R Ü H Z E I T I G E S  B E T E I L I G U N G S V E R F A H R E N  N A C H  §  4  ( 1 )  B A U G B  

Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 
1. Bezirks-

regierung 
Münster 

Regional-
planung 

Schreiben 
vom 
November 
2014 

1. "(…) 

 

 
(…)" 
 
(Angehängt ist der Stellungnahme eine Zusammenstellung der Ziele und Grundsätze 
der Raumordnung.) 

Zu 1: Der Anregung wird gefolgt. 

Die Begründung wird überarbeitet. Die Bezirksregierung als 
Regionalplanungsbehörde wird vor der öffentlichen Ausle-
gung nochmals beteiligt. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

2. LWL 

Archäologie 
für 
Westfalen 

Schreiben 
vom 
07.10.2014 

2.: "(…) 

 
(…)" 

Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Anregung, den Hinweis zu ergänzen, bezieht sich auf 
den Bebauungsplan, nicht auf die Flächennutzungsplanände-
rung. Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung, also 
im Bebauungsplan, wird der Anregung gefolgt und der Hin-
weis entsprechend ergänzt. 

3. Straßen 
NRW 

Regional-
niederl. 
Münsterland 

Schreiben 
vom 
20.10.2014 

3.: "(…) 

 
(…)" 

Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 
4. Landwirt-

schafts-
kammer 
NRW 

Schreiben 
vom 
22.10.2014 

4.: "(…) 

 
(…)" 
 

Zu 4: Die Bedenken werden zurückgewiesen. Der Anregung 
wird nicht gefolgt. 

Für die Sicherung der zukünftigen Handlungs- und Funkti-
onsfähigkeit der Stadt Olfen und letztlich zur Aufrechterhal-
tung der guten infrastrukturellen Ausstattung und damit der 
hohen Wohn- und Lebensqualität ist grundlegende Voraus-
setzung, dass neben dem Schutz und der Pflege von ökolo-
gisch hochwertigen Landschafts- und Naturräumen, der Si-
cherung von landwirtschaftlich nutzbaren Flächen und der 
Schaffung von Wohnbauflächen auch die an den absehbaren 
Bedarf angepasste Entwicklung von Gewerbe- und Indust-
riegebieten betrieben wird. 

Da "Boden" ein nicht vermehrbares Gut ist, ist bei jeder In-
anspruchnahme eine sorgfältige Abwägung der verschiede-
nen Belange unabdingbar. Diese Abwägung ist in der Ver-
gangenheit erfolgt. Die Entwicklung von Gewerbegebieten 
kann im Stadtgebiet Olfen unter städtebaulichen und sied-
lungsstrukturellen Gesichtspunkten nur durch Erweiterung 
der vorhandenen gewerblich genutzten Flächen im Südosten 
der Kernstadt erfolgen. Annähernd gleichwertige Standortal-
ternativen sind nach Abwägung der zu berücksichtigenden 
Belange nicht gegeben. Diese raumordnerische Zielsetzung 
ist durch entsprechende Flächenausweisungen im Regional-
plan dokumentiert und anerkannt. 

Angesichts der Nachfrage nach gewerblich nutzbaren Bau-
grundstücken und der Notwendigkeit einer verlässlichen und 
langfristigen Planung zukünftiger Gewerbeflächen ist in vor-
liegendem Fall im Sinne einer zukunftsfähigen Entwicklung 
der Gesamtstadt die Festsetzung des Gewerbegebietes "Ol-
fen-Ost II" höher zu gewichten als die durchaus nachvoll-
ziehbaren Interessen der betroffenen Landwirte. 

(Fortsetzung nächste Seite) 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 
4. (Fort-

setzung:) 

Landwirt-
schafts-
kammer 
NRW 

Schreiben 
vom 
22.10.2014 

 (Fortsetzung:) 

Der in der Stellungnahme erwähnte Bauantrag des betroffe-
nen Landwirtes ist nicht zulassungsfähig und daher bei der 
Bewertung der Immissionssituation nicht zu berücksichtigen. 
Das zwischenzeitlich erstellte Gutachten, welches die durch 
den bestehenden landwirtschaftlichen Betrieb verursachten 
Gerüche darstellt, kommt zu dem Ergebnis, dass im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes Geruchsstundenhäufig-
keiten von 15 % nicht erreicht werden und damit die Ge-
ruchsbelästigungen unterhalb der Richtwerte der Geruchs-
Immissions-Richtlinie (GIRL) liegen. Die Planung verursacht 
somit diesbezüglich keinen erheblichen Konflikt und führt 
nicht zu einer Beeinträchtigung der Betriebsabläufe auf der 
Hofstelle. 

Der mit der Siedlungsentwicklung einhergehende Verlust 
landwirtschaftlicher Flächen ist insbesondere aus Sicht der 
jeweiligen Pächter problematisch. Da aber die Eigentümer 
der Flächen die beabsichtigte gewerbliche Nutzung befür-
worten und die Veräußerung der betroffenen Flurstücke be-
absichtigen, ist auch auf dieser Ebene das Pächterinteresse 
der Interessenslage der Eigentümer unterzuordnen. Sofern 
dies gewünscht ist, wird die Stadt Olfen die Landwirte bei 
der Suche nach neuen Flächen bzw. den diesbezüglich not-
wendigen Umstrukturierungen unterstützen. 

5. Gelsen-
wasser AG 

Schreiben 
vom 
23.10.2014 

5.: "(…) 

 
(…)" 

Zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Gashochdruckleitung verläuft unmittelbar südlich des 
Plangebietes und ist von den baulichen Maßnahmen nicht 
betroffen. 

Mit Blick auf die Wasserleitung DN 600 wurde der Vorent-
wurf des Bebauungsplanes dahingehend überarbeitet, dass 
große Abschnitte dieser Trasse nun innerhalb der festge-
setzten "öffentlichen Verkehrsfläche" liegen. Darüber hinaus 
ist es im Sinne vernünftiger Grundstückszuschnitte und ei-
ner intensiven Ausnutzung der Fläche unumgänglich, im Zu-
sammenhang mit der Erschließung des Gebietes Leitungs-
trassen umzulegen. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 
6. Kreis 

Reckling-
hausen 

Schreiben 
vom 
24.10.2014 

6: "(…) 

 

 
(…)" 

Zu 6: Der Anregung, die Begründung zu überarbeiten, wird 
gefolgt. Die Bedenken bezüglich der Gebietsgröße werden 
zurückgewiesen. 

Der Flächenbedarf für gewerbliche und industrielle Nutzun-
gen wird durch die Bezirksregierung in ihren aktualisierten 
Bedarfsberechnungen (Stand 2010) für die Stadt Olfen bis 
zum Jahr 2025 auf ca. 20 ha geschätzt. Die Bezirksregie-
rung hat die beabsichtigte Planung des Gewerbegebietes als 
grundsätzlich zulässig erachtet. 

Nach Durchführung des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens 
ist der Änderungsbereich geändert, jedoch nicht reduziert 
worden. Die Begründungen zum Bebauungsplan und zur 
Flächennutzungsplanänderung werden überarbeitet. Der Be-
darf und die Abgrenzung des Plangebietes werden näher er-
läutert. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 
7. Kreis 

Coesfeld 

Schreiben 
vom 
29.10.2014 

7.1: "(…) 

 
(…)" 

Zu 7.1: Der Anregung, die Geruchsimmissionen zu begut-
achten, wird gefolgt. 

Zum Thema "Geruchsimmissionen" wurde ein neues Gutach-
ten erarbeitet. Dieses berücksichtigt alle möglicherweise re-
levanten Betriebe und Anlagen im Umfeld des Plangebietes: 
die Hofstelle "Sülsen 1" im momentan genehmigten Zustand 
(ohne Minderungsmaßnahmen), die Hofstelle "Selmer Stra-
ße 64", die Reitanlage "Markenweg 20" und die Biogasanla-
ge "Dattelner Straße 61". 

Im Ergebnis wird festgestellt, dass im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes und damit auch der Flächennutzungs-
planänderung Geruchsstundenhäufigkeiten von 15 % nicht 
erreicht werden und damit die Geruchsbelästigungen unter-
halb der Richtwerte der Geruchs-Immissions-Richtlinie 
(GIRL) liegen. Die Planung verursacht somit diesbezüglich 
keinen erheblichen Konflikt und ist umsetzbar. 

7.2: "(…) 

 
(…)" 

Zu 7.2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

7.3: "(…) 

 
(…)" 

Zu 7.3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 
8. Stadt 

Datteln 

Schreiben 
vom 
14.11.2014 

8: "(…) 

 

 
(…)" 

Zu 8: Die Bedenken und auch die Anregung, das Plangebiet 
zu verkleinern, werden zurückgewiesen. Der Anregung, die 
Begründung zu überarbeiten, wird gefolgt. 

Der Flächenbedarf für gewerbliche und industrielle Nutzun-
gen wird durch die Bezirksregierung in ihren aktualisierten 
Bedarfsberechnungen (Stand 2010) für die Stadt Olfen bis 
zum Jahr 2025 auf ca. 20 ha geschätzt. Die Bezirksregie-
rung hat die beabsichtigte Planung des Gewerbegebietes als 
grundsätzlich zulässig erachtet. 

Nach Durchführung des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens 
ist der Geltungsbereich geändert, jedoch nicht reduziert 
worden. Die Begründungen zum Bebauungsplan und zur 
Flächennutzungsplanänderung werden überarbeitet. Der Be-
darf und die Abgrenzung des Plangebietes werden näher er-
läutert. 

Die vorgeschlagene abschnittweise Aufstellung von mehre-
ren Bebauungsplänen und Flächennutzungsplanänderungen 
wird abgelehnt. Aus verschiedenen Gründen, die im Zu-
sammenhang u.a. mit Fragen der Erschließung und der Um-
legung von Flächen stehen, ist eine langfristig verlässliche 
und bindende Gesamtplanung erforderlich. Die Erschließung 
des Gebietes und Vermarktung der Grundstücke wird dem-
gegenüber in mehreren auf den jeweiligen Bedarf abge-
stimmten Schritten erfolgen. Damit wird die Stadt Olfen der 
Forderung gerecht, sorgfältig und "sparsam" mit den zur 
Verfügung stehenden Flächen umzugehen. 
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Nachträgliche Stellungnahme: 
Nach der für das frühzeitige Beteiligungsverfahren angesetzten Frist ist eine ergänzende Stellungnahme der Landwirtschaftskammer eingegangen. Diese wurde von 
der Kammer als Interessensvertretung für den auf der Hofstelle "Sülsen 1" ansässigen Landwirt erstellt und von diesem der Stadtverwaltung übergeben. 

Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 
9. Landwirt-

schafts-
kammer 
NRW 

Schreiben 
vom 
04.06.2016 

Erstellt i.A. 
des Inha-
bers der 
landwirt-
schaftlichen 
Hofstelle 
"Sülsen 1" 

(südlich des 
Plangebietes 
zwischen dem 
"Vinnumer 
Landweg" / 
Kreisstraße 
und dem Ka-
nal gelegen) 

9.: "(…) 

 

(…)" 

Zu 9: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die vorgetragenen Bedenken führen jedoch unter Abwägung 
der verschiedenen Belange nicht zu einer Änderung der vor-
gesehenen Darstellungen des Flächennutzungsplanes oder 
einer anderen Abgrenzung der geplanten gewerblichen Bau-
flächen. 

Es wird auf die Erläuterungen zur Abwägung der unter der 
lfd. Nr. 4 dieser Tabelle aufgeführten Stellungnahme der 
Landwirtschaftskammer vom 22.10.2014 verwiesen. 

Letztlich werden die Belange des Gemeinwohls höher ge-
wichtet als die Belange des einzelnen Landwirtes. Voraus-
setzung für die Wirtschaftskraft und damit die Handlungsfä-
higkeit der Stadt Olfen ist ein Gleichgewicht der verschiede-
nen Nutzungen. Neben dem Wachsen der Wohngebiete und 
damit auch der infrastrukturellen Einrichtungen sowie der 
intensivierten Gestaltung und Pflege naturräumlich wertvol-
ler Bereiche ist die Bereitstellung gewerblicher Flächen ein 
wesentlicher Faktor für die Stabilität des Stadtgebildes. 

Auf gesamtstädtischer Ebene ist bereits vor Jahren die Ent-
wicklung gewerblicher Bauflächen auf den unter städtebauli-
chen und regionalplanerischen Gesichtspunkten einzig sinn-
vollen Bereich im Südosten des Stadtkerns konzentriert 
worden. Die vorliegenden Planungen sind dementsprechend 
nicht überraschend eingetreten und hinsichtlich der Stand-
ortfrage ohne wirkliche Alternativen. 

Die Begründung wird überarbeitet. Der tatsächlich gegebene 
Bedarf an gewerblich nutzbaren Baugrundstücken wird ein-
gehend erläutert, um die Notwendigkeit der beabsichtigten 
Flächenausweisungen zu belegen. 
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